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Glossar

Altsasse Wörtlich „Alteingesessener“ wird der Begriff
in der juristischen Literatur im Bereich Tele-
kommunikationsregulierung als Bezeichnung
für vormals monopolistische (Staats-)Betriebe
verwendet.

Anwendungsanbieter Anbieter von Internetanwendungen wie sozia-
len Netzwerken, Suchmaschinen, aber auch
Apps; auch „Dienst(e)anbieter“.

Bandbreite Übertragungsgeschwindigkeit eines Internet-
anschlusses.

Best-Effort Prinzip in der Datenübertragung: Das zuerst
empfangene Paket wird an jeder Zwischensta-
tion auch zuerst weitergeleitet; jeder Router
versucht dabei seine Warteschlange an Paketen
schnellstmöglich abzuarbeiten, ist die Warte-
liste jedoch voll, werden Pakete verworfen oh-
ne den Absender zu informieren; siehe Ab-
schnitt 2.1.1.

Crypto-Wars Sammelbezeichnung für zeitliche Phasen, in
der die freie Verwendung von Kryptografie
durch Privatpersonen und Unternehmen von
staatlichen Stellen in Frage gestellt wurde.

Digital Divide Auch digitale Kluft; Sammelbezeichnung für
Hypothesen unterschiedlicher gesellschaftli-
cher Spaltungserscheinungen zwischen Men-
schen mit und ohne Zugang zum Internet
oder Menschen mit und ohne Wissen im Um-
gang mit digitalen Technologien.

(Distributed) Denial of
Service-Attacke

Angriff auf die Erreichbarkeit eines Hosts (in
der Regel eines Internetdienstes) durch Gene-
rieren einer extremen Anfragespitze durch
einen oder mehrere verteilte Rechner (zum
Beispiel über mit Schadsoftware infizierte
Rechner, sog. Botnetze).

Domain Name System System der Zuordnung unter anderem von
Domainnamen zu IP-Adressen.

Endnutzer Privater oder geschäftlicher Nutzer eines Inter-
netanschlusses.
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Flatrate Pauschaltarif für eine auch mengenbasiert ab-
rechenbare Leistung; hier meist: Internetan-
schluss, an dem nicht nach übertragener Da-
tenmenge, sondern nach Zeit abgerechnet
wird.

Host Gerät am Endpunkt einer Internetverbindung,
etwa das Smartphone oder der Rechner eines
Internetnutzers, bzw. der Server eines Anwen-
dungsanbieters.

Leitungsvermittlung Die Kommunikation zwischen zwei Hosts er-
fordert die Schaltung einer durchgehende Lei-
tung zwischen ihnen; insbesondere analoge
Telefonie; Gegenmodell siehe auch Paketver-
mittlung.

Internet protocol Zentrale, universale Sprache, die die Verwen-
dung des Internets für unterschiedlichste Zwe-
cke gleichzeitig ermöglicht.

Internet service
provider

auch Provider oder Internetprovider; Unter-
nehmen, das seinen Kunden den Internetzu-
gang bereitstellt.

Local loop auch letzte Meile; Letzte, in der Regel unter
einer Meile lange Verbindungsleitung zum
Endnutzer eines Internetanschlusses.

Next Generation
Network

Sammelbegriff für Netzwerke, in denen alle
Dienste (wie Internet, Fernsehen, Telefonie)
einheitlich über das Internetprotokoll bereit-
gestellt werden. Die damit meist verbundene
Installation modernerer Netzwerktechnik er-
möglicht auch den breiteren Einsatz von Deep
Packet Inspection.

Overprovisioning Bewusste Bereitstellung einer überdimensio-
nierten Internetleitung, die selbst bei Lastspit-
zen höhere Übertragungsraten bereitstellen
könnte, als durch die Nutzer nachgefragt wird.

Paketvermittlung Die Kommunikation zwischen zwei Hosts
wird in einzelne Teile (Pakete) gespalten und
gemeinsam mit den Paketen anderer Kommu-
nikationsinhalte über dieselbe Leitung ge-
schickt; Gegenmodell siehe Leitungsvermitt-
lung.
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Peer-to-peer Direktverbindung zum Datenaustausch zwi-
schen zwei oder mehr Endnutzern ohne die
Notwendigkeit eines zentralen Servers.

Peering Peering-Agreements regeln den wechselseiti-
gen Austausch von Daten, vorwiegend zwi-
schen gleichrangigen Providern, ohne gegen-
seitige Zahlungsansprüche; Gegenmodell
siehe Transit.

Plattform Dienst eines Anwendungsanbieters, der Nut-
zern erlaubt ihre Inhalte mit anderen Nutzern
zu teilen (insbesondere soziale Netzwerke).

Quadruple-Play Kombination von Fernseh-, Telefonie-, Inter-
net und Mobilfunkdienst.

TCP/IP Zentrale Gruppe an Kommunikationsproto-
kollen des Internets, auch als „Internetproto-
kollfamilie“ bezeichnet; siehe Abschnitt 2.1.1.

Transit Mit Transit-Verträgen erhalten Provider garan-
tierten Zugang zu allen restlichen Teilnetzen
des Internets. Für aufkommenden Datenver-
kehr müssen sie dabei bezahlen; Gegenmodell
siehe Peering.

Triple-Play Kombination von Fernseh-, Telefonie- und In-
ternetdienst.

Wiki Webseite, deren meist lexikonartig aufgebaute
Inhalte von Nutzern selbst bearbeitet werden
können.

Zero-rating Prinzip bestimmte Dienste aus der Berech-
nung von Kosten für die Übertragung auszu-
sparen; siehe Abschnitt 3.2.4.
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Einleitung

Im Jahr 2004 erfuhren Kunden1 der deutschen freenet.de AG erstmals, wel-
chen Einfluss die Wahl des Internetanbieters auf ihren Zugang zu Informa-
tionen haben kann: Wer versuchte, auf zwei unternehmenskritische Inter-
netangebote zuzugreifen, wurde zu einer völlig anderen, unternehmensei-
genen Spieleseite weitergeleitet (Freude 2004; Kleinz 2004a, 2004b). Das
Lesen der kritischen Texte war nicht mehr direkt möglich, ein Mitarbeiter
des Unternehmens hatte den Zugriff so blockiert, dass die Kunden denken
mussten, die Betreiber der Seiten hätten ihre Arbeit eingestellt. Dies ist der
erste in Deutschland publik gewordene Fall einer Verletzung von Netzneu-
tralität, dem Prinzip der Übermittlung von Informationen über das Inter-
net ohne Veränderung der Inhalte zwischen Sender und Empfänger.

Hintergrund

Scheinen die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung im Internet
auch noch so mannigfaltig, so hängt jeder Nutzer doch an einer einzelnen
Nabelschnur: dem Internetanbieter, dessen Dienste er gebucht hat. Je all-
gegenwärtiger die Internetnutzung im Alltag vieler Bürger wird, desto wei-
ter reicht das Einflusspotential der Unternehmen, die Internet-Anschlüsse
bereitstellen und die Übertragung der Daten organisieren, auf diese Kom-
munikation. Dabei müssen Eingriffe nicht immer offensichtlich sein.
Durch gezieltes Verlangsamen oder Bevorzugen bestimmter Verbindungen
gegenüber anderen, kann das Nutzerverhalten subtil gesteuert werden
(Krishnan u. Sitaraman 2012). Bestimmte Maßnahmen werden durch ent-
sprechende Passagen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen offenge-
legt, doch der Nutzer muss nicht zwingend von allen Eingriffen erfahren:
Mangelndes technisches Verständnis und die geringe Transparenz der Me-
chanismen innerhalb des Netzes der Netze2 erschweren es vielen, die genaue

1.

1.1.

1 Im Text wird verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Die ver-
wendeten Substantive und Pronomen gelten in gleichem Maße für alle Geschlech-
ter.

2 Eine der Umschreibungen für das Internet. Eine Definition des Begriffs Internet
erfolgt in Abschnitt 2.1.1.
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Ursache von Störungen der Kommunikation zu ermitteln. So gewinnen
Netzbetreiber einen weiten Handlungsspielraum für Eingriffe.

Technische und wirtschaftliche Erwägungen stehen hierbei meist im
Vordergrund. Durch gezieltes Netzwerkmanagement können Anwendun-
gen mit unterschiedlichsten Anforderungen an Servicequalität mit weni-
ger Reibungsverlusten Seite an Seite verwendet werden, ohne dass sich
Endnutzer umfangreiche technische Kenntnisse aneignen müssen. Gezielte
Eingriffe ermöglichen – nach Aussage der Unternehmen – heutzutage erst
eine störungsfreie Nutzung bestimmter beliebter Dienste, wie hochauflö-
sender Fernsehübertragung mit geringer Übertragungsverzögerung und
störungsarmer Telefonie. Auch filtern Netzbetreiber routinemäßig Spam
E-Mails und Schadprogramme aus ihren Netzen, sie schützen dadurch die
privaten Daten ihrer Kunden und entlasten sie von lästigen Werbebotschaf-
ten.

Aus wirtschaftlicher Sicht ermöglicht die Ausdifferenzierung verschie-
den umfangreicher Angebote durch niedrigere Einstiegsgebühren mehr
Menschen überhaupt einen Onlinezugang zu Teilen des Internets. So kön-
nen durch das Blockieren spezieller Dienste intensive Nutzer bestimmter
Anwendungen in separate, höherpreisige Angebote gelenkt werden, wäh-
rend Gelegenheitsnutzern ein eingeschränktes Angebot zu günstigen
Grundpreisen offen steht. Die neuen Geschäftsmodelle erlauben es den In-
ternetanbietern andererseits auch, einem Wettbewerb allein über den Preis
und den damit drohenden, sinkenden Gewinnmargen entgegen zu wirken
und weitere Märkte zu erschließen, indem sie von Inhalteanbietern Ge-
bühren für eine bevorzugte Datenübertragung verlangen, oder mit einzel-
nen Plattformbetreibern exklusive Vereinbarungen zum gegenseitigen Vor-
teil (und eventuell gegen die Interessen der Endkunden) treffen. Gängig
sind hier mittlerweile etwa das Blockieren von Internettelefonie bei Mobil-
funktarifen oder Kombinationsangebote von Internet und Fernsehemp-
fang bei Breitband-Internetanschlüssen.

Je mehr auch politische Debatten im Internet geführt werden, desto län-
ger wird jedoch die Liste potenzieller Motive für Eingriffe. So wurde die
Übertragung eines Protestes gegen die Regierung Bush im Rahmen eines
Konzertes im August 2007 vom amerikanischen Internetanbieter AT&T für
dessen Kunden stumm geschaltet (Anderson 2007). Diese Form der Mani-
pulation des veröffentlichten Meinungsbildes durch private Unternehmen
bleibt bisher auf Einzelfälle beschränkt und in beiden Fällen wurden die
Verantwortlichen durch den folgenden öffentlichen Aufschrei umgehend
zur nachträglichen Verkündung der Abkehr von ähnlichen Praktiken be-
wogen. Dennoch wuchs in internetaffinen Kreisen vieler westlicher Staa-
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ten der Wunsch nach einem allgemein anerkannten Regelwerk für das Ver-
halten von Netzbetreibern.

Schwerer einzuordnen sind multidimensionale Zusammenhänge: Etwa
Eingriffe, die wirtschaftlichen Motiven zuzurechnen sind, deren Auswir-
kungen sich jedoch auf politische Nutzungsweisen erstrecken. Kann die
eingangs erwähnte Episode der freenet.de AG noch im weitesten Sinne un-
ter den Schirm der ökonomisch motivierten Eingriffe gefasst werden, so
reicht deren Wirkung bereits in Bereiche potenziell politischer Einfluss-
nahme. Hier könnten Meinungsbildungsprozesse zum Kollateralschaden
wirtschaftlicher Effizienzsteigerungen werden. Andererseits beherbergt
eine mehrdimensionale Sichtweise möglicherweise auch Lösungsansätze
für viele Konflikte von wirtschafts- und öffentlichem Interesse.

Wurde die Diskussion über die Regulierung von Netzneutralität im In-
ternet ab 2003 zunächst nur von einer kleinen Gruppe Interessierter mit
Schwerpunkt auf den US-amerikanischen Markt geführt, so erweckten grö-
ßere Verstöße, aber auch Ereignisse wie die Einsetzung einer Enquete-
Kommission in Deutschland, die Verabschiedung eines Netzneutralitätsge-
setzes in den Niederlanden, oder die Diskussion über einen einheitlichen
Regelungsrahmen innerhalb der Europäische Union bis 2015 das Interesse
einer immer breiteren Öffentlichkeit auch in Europa. Zugleich verhärteten
sich die Fronten zweier Lager: Es gründeten sich zivilgesellschaftliche In-
teressengruppen zur Verteidigung eines selbst definierten Status quo, die
für ein striktes Verständnis von Netzneutralität warben, während immer
mehr Internetanbieter, insbesondere im Bereich des Mobilfunks, mit zu-
nehmender Offenheit für eine lose Regulierung warben und versuchten,
faktenschaffend strengen Regeln vorauszugreifen, indem sie begannen, be-
stimmte Internetanwendungen zu bevorzugen und die Nutzung anderer
Dienste zu untersagen oder zu blockieren.

Aller öffentlichen Debatte zum Trotz fand Europa keine einvernehmli-
che Antwort auf die neu entstandene Frage nach der richtigen Umgangswei-
se mit dem Thema Netzneutralität. Das am 24. November 2009 vom
Europäischen Parlament gebilligte, umfangreiche Telekom-Reform-Paket,
mit dem weite Teile der bestehenden Telekommunikations-Richtlinien
überarbeitet wurden, beinhaltete nur vage Passagen zum Thema und ließ
so viel Raum für Interpretationen auf nationaler Ebene. Die europäischen
Regierungen reagierten dementsprechend mit sehr unterschiedlicher Re-
gulierungsfreudigkeit und in ungleichem Tempo auf die neuen Rah-
mensetzungen aus Brüssel. Während viele Regierungen und Regulierungs-
behörden zunächst eine abwartende Haltung einnahmen und die Reform
nur zögerlich umsetzten – wie etwa die deutsche Bundesregierung und die

1.1. Hintergrund

23



zuständige Bundesnetzagentur (BNetzA) – gingen andere Länder weit über
das auf europäischer Ebene definierte Mindestmaß an Kontrollmechanis-
men hinaus, was etwa in den Niederlanden 2011 und Slowenien 2013 in
strikten Netzneutralitätsgesetzen mündete (siehe Kapitel 5).

Dieser Prozess der Regulierungsfindung war mit der Reform 2009 also
nicht abgeschlossen, vielmehr bereitete die lose Rahmensetzung den
Grund für vielfältige Regelungskonzepte innerhalb der Europäischen Uni-
on. In einem vielbeachteten Entschluss stellte sich das Europaparlament
schließlich im April 2014 in erster Lesung zum neuen Reformpaket Con-
nected Continent hinter eine enge Auslegung von Netzneutralität. Der Ball
auf europäischer Ebene lag damit erneut bei Kommission und Rat, die in
ihren Veröffentlichungen bis dahin zu eher losen Formulierungen tendier-
ten. Aufgrund der vielen technischen wie ökonomischen Variablen, die
beim Internet-Querschnittsthema Netzneutralität interagieren, trugen
auch nationale Gesetzgebungsinitiativen oftmals exploratorischen Charak-
ter. Die gegenseitige Responsivität der nationalen europäischen Legislati-
ven gleicht dabei dem Bild ins Schwanken geratener kommunizierender
Röhren, bei dem Ausschüsse eines Landes stets auf Entwicklungen in den
anderen Ländern reagieren, ohne jedoch bisher ein gemeinsames Niveau
zu finden. Der europäische Prozess der Regulierungsfindung mündete
schließlich in die Verabschiedung der Telecoms Single Market Verordnung
(TSM‑Verordnung), die im Juni 2016 in Kraft trat und nationale Lösungen
weitgehend ersetzte. Die vorhergehende Phase verschiedener Regulierungs-
versuche bietet sich als optimales Anschauungsobjekt an, um die Genese
und Effekte unterschiedlicher Regelungssysteme zu vergleichen. Nach
zehn Jahren der Diskussion ist es auch Zeit für eine kritische Analyse der
Entwicklungen: Welche Modelle haben sich innerhalb des übergreifenden
europäischen Rahmens entwickelt, welche Effekte hatte ihre Umsetzung?

Die verstrichene Zeit erlaubt auch einen prüfenden Blick auf die bisheri-
gen Regulierungsversuche: Können Unterschiede in den Auswirkungen
der nationalen Implementierungen festgestellt werden? Damit könnten
konkurrierende Regulierungskonzepte von Netzneutralität erstmals in
einem größeren praktischen Rahmen auf ihre Aussagekraft geprüft wer-
den: Zeichneten sich nach oder während der Regulierung Effekte bei In-
ternetanbietern oder -nutzern ab, die diskutierte Thesen untermauern oder
widerlegen? Ein Versuch, belastbare Antworten auf diese Fragen zu finden,
soll die vorliegende Arbeit bilden.
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Motivation

Obwohl Diskurse um Netzneutralität bereits intensiv aus ökonomischer
und juristischer Perspektive betrachtet wurden, weist die Forschung im
Themenfeld Netzpolitik als relativ jungem Fachbereich der Politikwissen-
schaft noch große Lücken auf (siehe Abschnitt 1.3). Ziel dieser Arbeit ist es
deshalb, einen bewusst weiten Bogen vom nötigen technischen Grundla-
genwissen bis hin zur praxisnahen Analyse zu spannen, um die gesamte
Breite des Themas in sich schlüssig aufzuarbeiten.

Ein Vergleich nationaler Netzneutralitätsregulierungen innerhalb der
EU verspricht in mehreren Bereichen einen bedeutenden Erkenntnisge-
winn für die politikwissenschaftliche Forschung: Zunächst könnte durch
den Vergleich eine (die?) beste Umgangsweise gefunden werden, die auf die
anderen Mitgliedsstaaten übertragen werden könnte. Für das Anstreben
gleicher oder zumindest kompatibler Rechtsrahmen sprechen die üblichen
volkswirtschaftliche Gründe, die im Ideal des europäischen Binnenmarktes
zusammengefasst sind, auf dem einheitliche technische Standards ermögli-
chen sollen, dass Dienstleistungen grenzüberschreitend angeboten werden
können.3 Dies wirkt – neben den Effekten, die auch in anderen Wirt-
schaftsbereichen durch den Gemeinsamen Markt erwartet werden – in der
Kombination mit geringen Eintrittsschranken im Markt für Anwendungen
und Inhalte besonders innovationsfördernd, erkennbar am Phänomen teils
rasant wachsender Online Start-up-Unternehmen.4

Politisch aufgeladener wird die Fragestellung, wenn man die Frage nach
Netzneutralität mit Grundpfeilern moderner westlicher Demokratien wie

1.2.

3 Für eine Auflistung der volkswirtschaftlichen Faktoren, die für einen Telekommu-
nikationsbinnenmarkt sprechen, sei verwiesen auf die entsprechende Mitteilung
der Kommission: COM(2013)634 final vom 11.9.2013.

4 Dieses Konzept kann durchaus kritisch gesehen werden. Wie in Kap. 2.1.2 genauer
erläutert werden soll, existieren in Bezug auf Innovationspotentiale im Internet
zwei unterschiedliche Positionen. Netzneutralitätsbefürworter vertreten meist die
oben skizzierte Fassung, nach der Innovation vor allem durch neue Ideen für An-
wendungen von Start-ups erfolge (vgl. van Schewick 2010). Die Gegenposition ver-
tritt hingegen die Auffassung, dass Innovation durch die Betreiber der Netzwerk-
Infrastruktur gefördert wird, denn sie ermögliche erst die neuen Anwendungen
(Vogelsang 2010: 12). Das hier angeführte Argument gilt jedoch zunächst unab-
hängig von der Gewichtung dieser beiden Pole und soll keine Vorabentscheidung
für eines der Erklärungsmodelle bedeuten. Was einschränkend zu erwähnen bleibt,
ist die Frage danach, ob Innovation überhaupt als Wert und Ziel an sich gelten
kann. Diese Frage muss jedoch anderenorts geklärt werden und ist nicht Teil dieser
Arbeit.
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der freien Meinungsäußerung und den Idealen politischer Öffentlichkeit
in Verbindung bringt. Das Internet als transnationale Kommunikations-
plattform ermöglicht mehr als jedes andere Medium einen direkten Aus-
tausch der Nutzer untereinander. Dabei entstand durch den gleichberech-
tigten Zugang aller zu allen im Internet veröffentlichten Informationen,
vor allem aber auch durch die im Vergleich zu anderen Massenmedien
breiter verteilten Möglichkeiten der Meinungsäußerung vor einem öffent-
lichen Publikum, unter vielen frühen Internetnutzern der Eindruck einer
Cyberwelt, die von den Machtstrukturen der Außenwelt unbeeinflusst die
Verwirklichung eines utopisch-gleichen Paralleluniversums erweckte (so et-
wa Barlow 1996).5 Diese Ideale früher Nutzergruppen finden bis heute
ihren Wiederhall in netzaffinen Interessengemeinschaften und münden in
einer weit verbreiteten Sicht auf das Internet als das „demokratischste Mas-
senmedium der Welt“ (Bullinger 2010). Beschränkungen des Internetzu-
gangs auf bestimmte Portale oder Funktionen werden hier umgehend als
„Zwei-Klassen-Internet“ (Digitale Gesellschaft 2012) diskreditiert. Auch
wenn man dieser radikalen Sichtweise zunächst nicht folgen will, so bleibt
eine mögliche Abwertung online stattfindender Meinungsbildungsprozes-
se durch ungleiche Teilnahmebedingungen aufgrund von Eingriffen der
Internetanbieter bestehen. Als wichtiges Element wird der vorzunehmen-
de Vergleich folglich gleichberechtigte Nutzungsmöglichkeiten des Inter-
nets einschließen.

Eine weitere Motivation eines Vergleiches ist immer der Versuch einer
Abstraktion von den untersuchten Fällen, in diesem Fall mit dem Ziel der
praktischen Bestätigung theoretisch hergeleiteter Idealtypen6 von Netzneu-
tralitätsregulierung. Insofern ist nicht nur zu fragen, inwiefern sich Prozes-
se und entstandene Strukturen der Staaten ähneln oder unterscheiden,
sondern als Ziel auch eine Bewertung der jeweiligen Ergebnisse vor dem
Hintergrund ihrer jeweiligen Idealtypen vorzunehmen. Diese Suche nach
Best-Practice Regelungen und Verfahren ist besonders interessant aufgrund
der weiterhin fluiden Grundstruktur der Netzneutralitätsgesetzgebung.
Solange Reformvorhaben der Telekommunikationsregulierung und der

5 Näher in Abschnitt 2.2.1.
6 Der Begriff Idealtyp sei in dieser Verwendung nicht wertend zu verstehen etwa als

anzustrebendes Ideal, sondern lediglich als abstrakte Konstruktion klar unter-
scheidbarer Kategorien, also im Sinne von Max Weber: „Er i s t nicht eine D a r s t
e l l u n g des Wirklichen, aber er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel
verleihen.“ (Weber [1904] 1968: 190, Hervorhebung im Original).
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Diskurs zur Netzneutralität weiter aktiv voranschreiten, bestehen immer
neue Handlungsfenster für die Einbeziehung neuer Erkenntnisse.

Forschungsstand

Die bestehende wissenschaftliche Literatur zum angerissenen Thema lässt
sich grob in drei Bereiche teilen, die sich jeweils durch eigene Vorprägun-
gen aufgrund unterschiedlicher Wissenschaftstraditionen und verschiede-
ne Debattenschwerpunkte auszeichnen: Arbeiten, die nach Alleinstellungs-
merkmalen des Internets im Hinblick auf theorie- und praxisbezogene Fra-
gestellungen der Kommunikation untersuchen, weisen geringe oder keine
Bezüge zu Fragen der Netzneutralität auf. Innerhalb der Diskussion um
Netzneutralität kann wiederum zwischen einer amerikanischen Debatte,
die von einem engen Blick auf die spezifischen Voraussetzungen des Tele-
kommunikationsmarktes der Vereinigten Staaten geprägt ist, und einer
sich zunehmend emanzipierenden europäischen Forschung unterschieden
werden.

Das Internet aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive

Auseinandersetzungen mit dem Internet als Medium politischer Kommu-
nikation sind Legion. Während im Bereich der Theorie zunächst regelrecht
sozialrevolutionäre Eigenschaften der neuen Technologie hervorgehoben
wurden (Barlow 1996; Hill u. Hughes 1998; Dyson 1999), stehen inzwi-
schen differenziertere Erarbeitungen der Besonderheiten der Netzkommu-
nikation zur Verfügung (z.B. Grunwald et al. 2006; Voss 2014). Hier wer-
den neben den positiven Merkmalen der Internetkommunikation auch
potenzielle Gefahren (fehlende Filterung, Ausbildung getrennter Teilöf-
fentlichkeiten) anerkannt. Diese Sichtweise hat jedoch ältere Modelle
nicht vollständig ersetzt, sondern ergänzt die bestehende, breite Theorie-
landschaft.

Den Zugang zur Materie erschwert der fehlende Konsens über eine ein-
heitliche Verwendung von Grundbegriffen (Löblich u. Musiani 2014: 342).
Dies scheint einer starken Ausdifferenzierung der Forschung und dem ge-
ringen Alter des Fachbereichs geschuldet. Dem zunächst immensen Zu-
wachs an Eigenschaftszuschreibungen für bestimmte zentrale Begriffe, zu
denen Netzneutralität zu zählen ist, und dem häufig sehr allgemeinen Re-
kurrieren auf das Internet folgten inzwischen mehrere Arbeiten, die eine

1.3.
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